
Anlage 2 zur Vorlage 286/2015 

bisher neu 

Satzung der Stadt Plauen über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

(Zweitwohnungssteuersatzung) 

Zweitwohnungssteuersatzung (ZWStS-PL) 

... ... 
§ 2 Begriff der Zweitwohnung § 2 Begriff der Zweitwohnung 

(1) Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist jede Wohnung, die eine volljährige 
Person als Nebenwohnung gemäß § 12 Abs. 3 des Sächsischen Meldegesetzes 
(SächsMG) in der Stadt Plauen innehat. 

(1) Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist jede Wohnung, die eine volljährige Person 
als Nebenwohnung gemäß § 21 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) in der Stadt 
Plauen innehat. 

... ... 
(3)  Keine Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzung sind: 
... 
c) Wohnungen, die von verheirateten und nicht dauernd getrennt lebenden Personen aus 
beruflichen Gründen oder zu Schul- und Ausbildungszwecken in Plauen bezogen 
werden, wenn sich die eheliche Hauptwohnung außerhalb der Stadt Plauen befindet; 
dies gilt auch für nicht dauernd getrennt lebende eingetragene Lebenspartnerschaften, 

(3)  Keine Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzung sind 
... 
c) Wohnungen, die von Eheleuten oder von eingetragenen Lebenspartnern nur aus 
beruflichen Gründen oder zu Schul- und Ausbildungszwecken ohne den Partner in 
Plauen gehalten werden, wenn die Partner nicht dauernd getrennt leben und wenn sich die 
gemeinsame Hauptwohnung außerhalb der Stadt Plauen befindet, 

... ... 
§ 9 Anzeigepflicht § 9 Anzeigepflicht 

... ... 
(2) Die Anmeldung oder Abmeldung von Personen nach dem SächsMG gilt als 

Anzeige im Sinne dieser Vorschrift. 
(2) Die Anmeldung oder Abmeldung von Personen nach dem Bundesmeldegesetz gilt 

als Anzeige im Sinne dieser Vorschrift. 
... ... 

§ 10 Steuererklärung § 10 Steuererklärung 
... ... 
(3)  Unbeschadet der sich aus Absatz 1 ergebenden Verpfl ichtung kann die Stadt 

Plauen jeden zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern, der in Plauen mit 
Nebenwohnung gemeldet ist oder - ohne mit Nebenwohnung gemeldet zu sein - 
eine meldepflichtige Nebenwohnung im Sinne des SächsMG innehat. 

Unbeschadet der sich aus Absatz 1 ergebenden Verpfl ichtung kann die Stadt Plauen jeden 
zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern, der in Plauen mit Nebenwohnung gemeldet 
ist oder - ohne mit Nebenwohnung gemeldet zu sein - eine meldepflichtige 
Nebenwohnung im Sinne des Bundesmeldegesetzes innehat. 

... ... 
§ 12 Mitteilungspflicht der Meldebehörde § 12 Mitteilungspflicht der Meldebehörde 

(1) Die Meldebehörde übermittelt der Steuerbehörde zur Sicherung der Erhebung, 
Festsetzung und des Vollzuges der Zweitwohnungssteuer folgende personenbezogene 
Daten gem. § 29 Abs. 1 Satz 1 SächsMG:  
1. Familiennamen 
2. Vornamen, Rufname 
3. Doktorgrad 
4. Tag der Geburt 
5. Geschlecht 

(1) Die Meldebehörde übermittelt der Steuerbehörde zur Sicherung der Erhebung, 
Festsetzung und des Vollzuges der Zweitwohnungssteuer folgende personenbezogene 
Daten gem. § 34 Absatz 1 Satz 1 BMG:  
1. Familiennamen 
2. Vornamen, Rufname 
3. Geburtsname 

4. Doktorgrad 
5. Tag der Geburt 



6. Familienstand 
7. gegenwärtige Anschrift der Haupt- und Nebenwohnung 
8. Tag des Einzuges in die Nebenwohnung 
9. Tag des Auszugs aus der Nebenwohnung 
Zu den Anschriftendaten gehören folgende Angaben: Postleitzahl, Ort, Straße, 
Hausnummer, Hausnummernzusatz, Wohnungsnummer, Adresszusatz, gegebenenfalls 
Ortsteil der Haupt- und Nebenwohnung. Bei Abmeldung, Tod, Namensänderung und 
Änderung beziehungsweise nachträglichem bekannt werden der Anschrift der 
Hauptwohnung, werden die Veränderungen übermittelt. 

6. Geschlecht 
7. Familienstand 
8. gegenwärtige Anschrift der Haupt- und Nebenwohnung 
9. Tag des Einzuges in die Nebenwohnung 
10. Tag des Auszugs aus der Nebenwohnung 
11. zum gesetzlichen Vertreter 

       a) Familienname 

       b) Vornamen, Rufname 

       c) Doktorgrad 

       d)    Anschrift 

Zu den Anschriftendaten gehören folgende Angaben: Postleitzahl, Ort, Straße, 
Hausnummer, Hausnummernzusatz, Wohnungsnummer, Adresszusatz, gegebenenfalls 
Ortsteil der Haupt- und Nebenwohnung. Bei Abmeldung, Tod, Namensänderung und 
Änderung beziehungsweise nachträglichem bekannt werden der Anschrift der 
Hauptwohnung, werden die Veränderungen übermittelt. 

 


